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Bekanntgabe des Ergebnisses
der Pfarrgemeinderatswahl
vom 01. März 2026
Nach § 5 Abs. 1, lit. q und § 11 Abs. 1 der Wahlordnung für den Katholikenrat der Pfarrei: Pfarrgemeinderat 

Reihenfolge der Kandidaten/innen nach Zahl der erhaltenen Stimmen

	
	Name, Vorname
	Stimmen

	1. 
	[bookmark: Text8]     
	     

	2. 
	     
	     

	3. 
	     
	     

	4. 
	     
	     

	5. 
	     
	     

	6. 
	     
	     

	7. 
	     
	     

	8. 
	     
	     

	9. 
	     
	     

	10. 
	     
	     

	11. 
	     
	     

	12. 
	     
	     

	13. 
	     
	     



Die Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis besteht von 8. bis 15. März 2026 (schriftlich beim Wahlausschussvorstand über das Pfarramt).

[bookmark: Text1]Werden keine Einsprüche erhoben (§11 Abs. 3 Wahlordnung), sind die oben aufgeführten Kandidaten/innen Nr.       bis       Mitglieder im
Pfarrgemeinderat. Die übrigen Gewählten sind Ersatzmitglieder. (
26 PGR 2002 Mü
) (
Die Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis besteht von 4. - 11. März 2018
(schriftlich beim Wahlausschuss über das Pfarramt)
Wenn kein Einspruch erfolgt, sind die oben aufgeführten Kandidaten/innen Nr._____ bis _____ Mitglieder im Pfarrgemeinderat. Die übrigen Gewählten sind Ersatzmitglieder.
Die Einspruchsfrist besteht von ______________ bis ______________ 
(über das Pfarramt beim Wahlausschuss)
Pfarrgemeinderat. Die übrigen Gewählten sind Ersatzmitglieder.
)
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